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§ 103 K-FLG Vermessung

K-FLG - Karntner Flurverfassungs-Landesgesetz 1979 - K-FLG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2021

(1) Eine Neuvermessung der Altgrundstticke ist insoweit durchzufiihren, als es fur Erhebungen nach§ 14 Abs. 1 und fur
Entscheidungen nach § 14 Abs. 3 erforderlich ist.

(2) Eine Neuvermessung der Umfangsgrenzen des Operationsgebietes, der innerhalb des Gebietes liegenden,
voraussichtlich unverandert bleibenden Linien und des neuen Wege- und Grabennetzes als Grundlage fur die neue
Flureinteilung (Gerippe-Neuvermessung) ist durchzufihren, wenn die vorhandenen Katastermappen nicht auf Grund
eines numerischen Aufnahmeverfahrens erstellt wurden und ihre Neuanlegung wirtschaftlicher ist als ihre
Richtigstellung.

In Kraft seit 08.08.1979 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-flg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/k-flg/paragraf/14
file:///

	§ 103 K-FLG Vermessung
	K-FLG - Kärntner Flurverfassungs-Landesgesetz 1979 - K-FLG


